
Die Notwendigkeit zur strukturierten und zielgerichteten Hand-
habung von Wissen als strategischer Ressource ist in der Unter-
nehmensführung allgemein erkannt. Zahlreiche theoretische
Konzepte wurden hierzu bereits entwickelt, deren praktische
Umsetzung jedoch zum Teil erhebliche Schwierigkeiten berei-
tet. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt darin, dass Wissen
generisch an den Menschen gebunden ist. Der Umgang mit die-
ser Ressource bedeutet somit fast immer
unweigerlich den Umgang mit den jeweili-
gen Wissensträgern, die arbeitsteilig und
spezialisiert gemeinsam zur Erreichung be-
stimmter Ziele und Zwecke wirken (vgl.
Freitag, Unternehmen in der Republik
[2001], S. 169). Diese Ziele gilt es zunächst
zu bestimmen. Die erfolgreiche Handha-
bung von Wissen hängt ferner wesentlich
von der Kenntnis der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen ab. Folgend werden dafür die
Funktionsweisen von Wissensträgerkarten
und so genannten Yellow Pages erläutert
und die wesentlichen rechtlichen Problem-
stellungen beleuchtet.

1 Ziele definieren

Um Wissen strukturiert und entsprechend den individuellen Anforderun-
gen eines Unternehmens zu handhaben, empfiehlt es sich, Wissens- aus
Unternehmenszielen abzuleiten.
Durch die wissensbezogenen Zielstellungen sollen konkrete Wissensmana-
gementaktivitäten auf die Umsetzung der Unternehmensziele hin ausge-
richtet werden. Sie können funktional durchaus unterschiedlich ausge-
prägt sein (s. Grafik 1). Zur Umsetzung der einzelnen funktionalen Ziel-
stellungen gibt es jeweils eine große Zahl von Wissensmanagementme-
thoden. Bei diesen geht es immer um die Veränderung oder Erstellung von
Verfahren, Prozessen oder Strukturen, Technologien sowie der Unterneh-
menskultur. Die konkrete Ausgestaltung dieser Methoden findet entspre-
chend der individuellen wissensbezogenen Ist-Situation einer Organisation
statt, die durch eine gründliche Analyse offen zu legen ist. Eine Gegen-
überstellung dieser Ist-Situation mit den zu erreichenden funktionalen Zie-
len sollte dann zur Auswahl und Konzeption der jeweils notwendigen
Methoden führen (vgl. Linde, Wissenschaftsmanagement 4/04, S. 33 ff.).

Die Anwendung der jeweiligen Maßnahmen zum Management von Wis-
sen muss das Wohl aller Betroffenen zum Ziel haben. Wissen, auch aus
betriebswirtschaftlicher Perspektive als Ressource gesehen, ist Grundlage
für jede von Menschen mittelbar oder unmittelbar zu treffende Entschei-
dung und damit Voraussetzung für sein (vernünftiges) Handeln. Der
Mensch als Wissensträger ist Subjekt, nicht Objekt der Aktivitäten zur Wis-
senshandhabung innerhalb eines jeden sozialen Gefüges. Er ist immer
Zweck an sich (Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Edition Wei-
schedel [1787], S. 59 f.). Der rechtliche Rahmen für die Gestaltung und
Einführung der geplanten Methoden dient der Verwirklichung der Freiheit
eines jeden. Er stellt die Bedingungen für das Wohl aller Betroffenen dar
(vgl. Schachtschneider, Prinzipien des Rechtsstaates [2001], S. 7).
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Jede Maßnahme zum zielgerichteten Umgang mit Wissen ist daher im
Hinblick auf ihre Funktions- und Wirkungsweise sowie auf sich aus ihr
ergebende rechtliche Fragestellungen zu prüfen.

2 Wissensträgerkarten und  Yellow Pages

Geht es im Sinne einer funktionalen Zielstellung etwa darum, Wissens-
transparenz herzustellen, kommt besonders Wissensträgerkarten und Yel-
low Pages eine besondere Bedeutung zu. In beiden Fällen geht es um
Technologien, die offen legen sollen, wie Wissen innerhalb der Organisa-
tion verteilt ist.

Wissensträgerkarten dienen zum einen der elektronischen Erfassung
des im Unternehmen vorhandenen Wissens. Das Erstellen solcher Karten
kann helfen, Lücken zwischen dem „Soll“ und „Ist“ des Wissensbestan-
des aufzudecken. Zum anderen sind speziell Wissensträgerkarten hilf-
reich, wenn es darum geht, Mitarbeiter, deren Wissen sich im Hinblick
auf die Aufgabenerfüllung ergänzt oder die gegenseitige Arbeit erst

ermöglicht, sinnvoll zu vernetzen. Auch und vor allem jedoch dienen sol-
che Karten dazu, in der Organisation vorkommendes Wissen zugänglich
zu machen, indem die Träger dieses Wissens identifiziert werden.
Dazu werden die Namen der einzelnen Wissensträger den jeweiligen
Gebieten in Form einer Abbildung zugeordnet. Die Wissensgebiete kön-
nen sich dabei beispielsweise auf das Produktportfolio des Unterneh-
mens beziehen. Wissensträgerkarten visualisieren, wer Ansprechpartner
für eine spezifische Fragestellung ist. Folgerichtig verweisen sie häufig
auf die Wissensträger innerhalb der Organisation und zeigen den Weg
zum Wissen auf, anstatt die Wissensinhalte selbst zu beschreiben. Der
Suchende identifiziert potenzielle Ansprechpartner im Hinblick auf spezi-
fische Fragestellungen. Häufig empfiehlt es sich, Wissensträgerkarten
über die Namen der Mitarbeiter per Link mit Yellow Pages zu verknüp-
fen, vgl. Übersicht.

Bei Yellow Pages handelt es sich um elektronische Verzeichnisse, in
denen neben den geschäftlichen Kontaktdaten Angaben zu Verantwort-
lichkeiten, Aufgaben und Wissen der einzelnen Mitarbeiter erfasst und
abrufbar sind. Diese datenbankbasierte Technologie erlaubt es, über eine
reine Telefonbuchfunktion hinausgehend, anhand unterschiedlicher Such-
kriterien, den geeigneten Ansprechpartner für ein bestimmtes Problem zu
identifizieren und die jeweilige Person zu kontaktieren. Es ist also letztlich
ein um den Wissensaspekt und eventuelle Kommunikationsfunktionen
erweitertes „Who is Who“ eines Unternehmens, vgl. Grafik 2.
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Die Inhalte eines solchen Verzeichnisses werden normalerweise durch
die Mitarbeiter selbst, also dezentral gepflegt. Vorstrukturierte Eingabe-
masken erlauben es, die persönlichen Einträge in die „gelben Seiten“ in
standardisierter Form zu gestalten. So erstellen die Mitarbeiter ihr eige-
nes Profil, welches dazu dient, sie im Falle einer Suchabfrage als Funk-
tions- oder Wissensträger erkennen zu können.
Es ist sinnvoll, Wissensträgerkarten oder Yellow Pages an im Rahmen
der täglichen Arbeit genutzte Medien, wie etwa E-Mail-Applikationen,
anzubinden. Auf diese Weise wird die Nutzung solcher Technologien in
die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter integriert. Die Kontaktaufnahme zu
identifizierten Wissensträgern ist dadurch unkompliziert und wird selbst-
verständlich. Auch lässt sich auf diese Weise verhindern, dass diese
Instrumente ungenutzt isoliert auf einem Firmenserver veralten.
Der Blick auf die Aufgaben und Funktionsweisen der beiden Technolo-
gien zur Herstellung von Wissenstransparenz legt bereits nahe, dass zur
Einführung solcher Methoden zahlreiche gesetzliche Regelungen zu
beachten sind.

3 Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

Zur zwingend partizipativ gestalteten Einführung von Wissensmanage-
mentmaßnahmen ist es nötig, dass allen involvierten Partnern, vom
Management bis zur Arbeitnehmervertretung, die rechtlichen Vorausset-
zungen des Einsatzes gängiger Methoden bekannt sind.

Gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat über die Durchfüh-
rung der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden rechtlichen Regelungen
zu wachen. Nach § 80 Abs. 2 BetrVG steht ihm die umfassende Informa-
tion und Unterrichtung durch den Arbeitgeber zu. Insbesondere geht es
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hier um die richtige Anwendung der Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) durch den Arbeitgeber, wie z.B. die kurze Spei-
cherdauer zur Datenvermeidung nach § 3a BDSG.
Das seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten von Bundesregierungen unter-
schiedlicher Couleur angekündigte Arbeitnehmerdatenschutzgesetz lässt
weiterhin auf sich warten, weshalb sich die Rechtmäßigkeit einer Verar-
beitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten weiterhin nach den
BDSG-Vorschriften richtet (vgl. hierzu die Betriebsvereinbarung im Mus-
ter auf S. 77 unter Punkt VII sowie §-Text). Danach ist eine Abwägung
der Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Hinblick auf die
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der vorgesehenen Datenverar-
beitung vorzunehmen.
Hierbei sind auch verfassungsrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen, da
Kontrollmaßnahmen durch den Arbeitgeber das Recht des Beschäftigten
auf informationelle Selbstbestimmung tangieren, d.h. einen Eingriff in
die Grundrechte des Arbeitnehmers darstellen. Die Veröffentlichung von
Beschäftigtendaten in Wissensträgerkarten und Yellow Pages ist aus
datenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn

➮ sie im Arbeitsvertrag vorgesehen ist (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG),

➮ die Mitarbeiter in die Veröffentlichung wirksam eingewilligt haben 
(§ 4a BDSG) oder

➮ die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG vorliegen, d.h. ins-
besondere ein berechtigtes Interesse des Arbeitsgebers an der Veröf-
fentlichung der Daten besteht.

Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 3 BDSG sind schon bei der Erhebung die Zwe-
cke konkret festzulegen, für die die Daten verarbeitet oder genutzt wer-
den sollen.
Die Veröffentlichung des Wissensstandes der Beschäftigten eines Unter-
nehmens oder einzelner Unternehmensbereiche in einer Liste auf der
Grundlage von Einwilligungen nach § 4a BDSG ist nur zulässig, wenn
diese freiwillig und ohne Zwang erteilt worden sind. Wegen der wirt-
schaftlichen Abhängigkeit, die das Arbeitsverhältnis kennzeichnet, und
wegen des dort auch häufig bestehenden sozialen Drucks sind Einwilli-
gungen als Datenverarbeitungsgrundlage im Bereich der Verhaltens-
und Leistungskontrolle sehr problematisch. Bei der Eigenpflege (und -
auswahl) der Informationen durch den betroffenen Mitarbeiter dürfte
dieser Aspekt allerdings zu vernachlässigen sein.
Gleiches gilt für das in § 4 Abs. 2 BDSG enthaltene Gebot der Direkter-
hebung beim Betroffenen. Auch dieses berücksichtigt der Arbeitgeber
bei Wissensträgerkarten und Yellow Pages dadurch, dass die Mitarbeiter
die Inhalte selbst einpflegen können.
Zu beachten ist das in § 3a BDSG enthaltene Gebot der Datenvermei-
dung und -sparsamkeit, nach dem Gestaltung und Auswahl von Daten-
verarbeitungssystemen stets mit dem Ziel erfolgen müssen, keine oder
so wenig Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Bei sinnvoller Gestaltung einer Expertendatenbank sind im Rahmen der

Der Arbeitgeber sichert zu, dass hinsichtlich der ihm zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer die daten-
schutzrechtlichen Regelungen eingehalten werden. Der Arbeitneh-
mer willigt diesbezüglich in die Eintragung, fortwährende Aktualisie-
rung sowie Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten in
Expertendatenbanken des Unternehmens-Intranet ein.

Muster 1 �

Interessenabwägung und bei fehlender Überwachungsabsicht des
Arbeitgebers die notwendigen Informationen allerdings unproblematisch
nutzbar.

Bei Unternehmen mit Betriebsrat reicht es grundsätzlich aus, dass der
Betriebsrat durch Betriebsvereinbarung der Einführung von Expertenda-
tenbanken zustimmt. Eine weitere Aufnahme der diesbezüglichen Ein-
willigung der Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag ist somit nicht erforderlich.
Allerdings sollte der Arbeitgeber, bei Neueinstellungen, neben der „gän-
gigen“ Datenschutzklausel auf die bestehende Betriebsvereinbarung
hinweisen:

Denn soweit eine Betriebsvereinbarung oder ein Spruch einer Einigungs-
stelle die Speicherung oder Veröffentlichung personenbezogener Daten
in Form von Expertendatenbanken im Intranet vorsehen, bilden diese die
Rechtsgrundlage für die Speicherung sowie Veröffentlichung und gehen
damit als spezielle Rechtsvorschrift dem BDSG vor (vgl. BAG v.
27.5.1986, DB 1986, S. 2080; Küttner, Personalbuch 2004, Daten-
schutz/140, Rdnr. 13).
Da der Arbeitnehmer seine Daten in die Expertendatenbank selbst ein-
pflegt, ist die Benachrichtigungspflicht des Arbeitgebers gemäß § 33
BDSG bei der erstmaligen Speicherung nicht erforderlich. Durch die Ver-
öffentlichung im Intranet in Form von Expertendatenbanken ist für den
Arbeitnehmer auch ersichtlich, welche Daten über ihn gespeichert sind

Der Arbeitgeber hält hinsichtlich der ihm zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer die datenschutzrecht-
lichen Regelungen ein. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich
auf die zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber geschlosse-
nen Betriebsvereinbarungen hingewiesen und Bezug genommen,
die u.a. die Einpflege, Führung und Aktualisierung von Experten-
datenbanken durch den einzelnen Arbeitnehmer betreffen.

Muster 2 �
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Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für eigene Zwecke
§ 28 Abs. 1 BDSG

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personen-
bezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung
eigener Geschäftszwecke ist zulässig 
1. wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen
dient,
2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwort-
lichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder
3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortli-
che Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbei-
tung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der ver-
antwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.
Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für
die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret fest-
zulegen.

§



und wer auf diese Zugriff bzw. von diesen Kenntnis hat. Also ist die Aus-
kunftspflicht gemäß § 34 BDSG des Arbeitgebers hier zu vernachlässi-
gen. Ebenso verhält es sich mit seiner Berichtigungspflicht nach § 35
BDSG, da die entsprechende Möglichkeit und sogar infolge der Betriebs-
vereinbarung die Berichtigungs- und Aktualisierungspflicht den Mitar-
beiter selbst trifft.

4 Spezifische Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Bezüglich Yellow Pages und Wissensträgerkarten, die sich als Experten-
datenbanken bezeichnen lassen, kommen der im Unternehmen vorhan-
denen Arbeitnehmervertretung insbesondere die Mitbestimmungsrechte
aus §§ 87 Abs. 1 Nr. 6, 92 Abs. 1, 94 BetrVG zu.

■ Einführung technischer Einrichtungen 
zur Kontrolle der Arbeitnehmer

§ 87 BetrVG gewährt dem Betriebsrat ein weit reichendes Mitgestal-
tungsrecht an betrieblichen Entscheidungen des Arbeitgebers in Form
des Unterrichtungs-, Zustimmungs- und gegebenenfalls eines Initiativ-
rechts.
Bei der Verwendung technischer Hilfsmittel wie dem Intranet sind Kon-
trollmaßnahmen, die einen kollektiven Tatbestand erfüllen, also nicht nur
der Prüfung von Arbeitsleistungen eines einzelnen Beschäftigten dienen,
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Der Tatbestand
der Nr. 1 tritt aus Gründen der Spezialität hinter Nr. 6 zurück (BAG,
Beschl. v. 28.11.1989 – 1 ABR 97/88, AP Nr. 4 zu § 87 BetrVG 1972).

Das Mitbestimmungsrecht wird schon dann ausgelöst, wenn sich von
einer Verknüpfbarkeit der Daten einer Expertendatenbank mit anderwei-
tig erfassten Leistungsdaten (z.B. Mitarbeiterbeurteilung) ausgehen lässt,
da schon die objektive Eignung zur Kontrolle durch den Arbeitgeber aus-
reicht (vgl. Gerber/Trojan, AuA 8/02, S. 343; Däubler/Kittner/Klebe, Kom-
mentar BVerfG, 9. Aufl. [2004], zit.: Däubler/Kittner/Klebe, § 87, Rdnr. 50).
Dies kann aufgrund des heutigen Stands der Technik von Datenbanksys-
temen generell angenommen werden (streitig, vgl. Fitting/Engels/
Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BVerfG, Kommentar, 22. Aufl. [2004], zit.:
Fitting, § 87, Rdnr. 236, 242; Däubler/Kittner/Klebe, § 87, Rdnr. 151;
Erfurter Kommentar, BetrVG, § 87, Rdnr. 52; offen gelassen v. BAG v.
14.9.1984, AP Nr. 9 zu § 87 1972, Gemeinschafts-Kommentar BetrVG,
§ 87, Rdnr. 52).
Nach der Rechtsprechung des BAG ist es erforderlich und auch ausrei-
chend, dass von der Ermittlung einer Informationen über deren Auswer-
tung bis hin zur Bewertung lediglich einer dieser Teilschritte technisch
automatisiert erfolgt, während die übrigen manuell vollzogen werden
können. Bei der Expertendatenbank, die ein EDV-System darstellt, ist
davon auszugehen, dass mindestens einer dieser Teilschritte technisch
abgebildet wird, wodurch eine Expertendatenbank eine „technische Ein-
richtung“ i.S.d. Nr. 6 darstellt. Unerheblich ist in diesem Zusammen-
hang, ob die Angaben des Arbeitnehmers freiwillig erfolgen.

Dem Betriebsrat steht jedoch gemäß Nr. 6 kein Initiativrecht hinsichtlich
der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen zur Leis-
tungsüberwachung des Arbeitnehmers zu. Er kann also nicht die Einfüh-
rung (das „Ob“) einer neuen Überwachungseinrichtung verlangen (vgl.
BAG v. 28.11.1989, a.a.O.; Richardi, BVerfG, Kommentar, 9. Aufl. [2004],
zit.: Richardi, § 87, Rdnr. 72). Der Betriebsrat ist vom Arbeitgeber davon
zu unterrichten, welche technische Einrichtung dieser, zu welchem
Zweck, an welchem Ort einführen will. Darüber hinaus ist er über die
einzelnen Modalitäten der Anwendung in Kenntnis zu setzen (Jaeger/

Röder/Heckelmann, Praxishandbuch BetrVG, 1. Aufl. [2003], zit.: J/R/H,
§ 15, Rdnr. 46). Der Arbeitgeber hat im Bereich des § 87 Abs. 1 Nr. 6
BetrVG gegenüber dem Betriebsrat sämtliche Angaben zu liefern, die
dieser benötigt, um festzustellen, ob der Mitbestimmungstatbestand
einschlägig ist (BAG, Beschl. v. 17.3.1987 – 1 ABR 59/85, NZA 1987,
S. 747).

Die Einführung und Anwendung einer technischen Einrichtung ist nur
mit Zustimmung des Betriebsrats möglich. Diese kann im Rahmen einer
formlosen Regelungsabrede oder im Wege einer Betriebsvereinbarung,
vgl. Muster auf S. 77, erteilt werden. Auch wenn der Betriebsrat nach
rechtzeitiger ordnungsgemäßer Information länger als eine Woche
schweigt, ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Expertendatenbank
einseitig zu realisieren. Kommt keine Einigung zustande, hat er vielmehr
die Einigungsstelle anzurufen, § 87 Abs. 2 i.V.m. § 76 Abs. 5 Satz 1
BetrVG.
Da sich die Belegschaft im Allgemeinen dieser Möglichkeiten bewusst
ist, hängt die erfolgreiche Einführung und Nutzung von Expertendaten-
banken davon ab, dass die Mitarbeiter sie tragen und unterstützen.

Um eine breite Akzeptanz und Unterstützung der Expertendatendaten-
banken im Unternehmen zu erreichen, sollte der Arbeitgeber die auf
diese Weise erlangten Informationen nicht als Verhaltens- oder Leis-
tungsüberwachung missbrauchen. Es empfiehlt sich, dies dem Betriebs-
rat bzw. den Beschäftigten durch die Betriebsvereinbarung explizit zu
vermitteln (vgl. Punkt V. des Musters auf S. 77).
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■ Planung von Arbeitsverfahren und -abläufen

Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG über
die Planung der künftigen Änderung von Arbeitsverfahren und -abläufen
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
Unter diese Unterrichtungspflicht fallen diejenigen wissensorientierten
Maßnahmen, die bestehende Geschäftsprozesse durch Integration verän-
dern. Grund hierfür ist, dass dies zusätzliche Arbeitsaufgaben für die
Arbeitnehmer zur Folge hat. Falls die Expertendatenbanken sich auf die
räumliche Komponente so auswirken, dass die Zusammenarbeit in einem
virtuellen Raum oder die zeitliche Komponente durch asynchrone Kom-
munikation stattfindet, ist der Arbeitsablauf i.S.d. Nr. 3 so verändert, dass
das Beteiligungsrecht des Betriebsrats greift.
Da sich durch eine Expertendatenbank die Zusammenarbeit an bestimm-
ten Aufgaben derart ändern kann, dass sich ein Erfahrungsaustausch in
Bezug auf Kompetenzen und Projekte über Abteilungen und Länder hin-
weg entwickelt, ist aufgrund der räumlichen und zeitlichen Veränderung
der Aufgabenerfüllung auch dieses Mitbestimmungsrecht anzunehmen.

■ Personalplanung

Der Betriebsrat hat ein Unterrichtungs-, Beratungs- und Initiativrecht
bezüglich der Personalplanung, § 92 BetrVG. Hierbei hat der Arbeitgeber
den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten (BAG v.
19.6.1984, AP Nr. 2 BetrVG 1972, Däubler/Kittner/Klebe, § 92, Rdnr. 31;
Fitting, § 92, Rdnr. 23). Die Unterrichtung soll laut BAG erfolgen, wenn
die Überlegungen des Arbeitgebers das Stadium der Planung erreichen.
Nach dieser Rechtsprechung beschreibt das Wort Planung im BetrVG
eine Phase des Entscheidungsvorgangs, in welcher sich der Wille des
Arbeitgebers über die Durchführung einer beabsichtigten Maßnahme
noch nicht abschließend gebildet hat. Daher entsteht ein Unterrich-
tungsrecht schon dann, wenn der Arbeitgeber Ermittlungen zum gegen-
wärtigen und Überlegungen über den künftigen Personalbedarf anstellt
(Richardi, § 92, Rdnr. 24 ff.).
Wenn Expertendatenbanken mit dem Ziel der Personaleinsatzplanung
(z.B. im Rahmen von Projekten) oder zur Anpassung der Mitarbeiterfä-
higkeiten an konkrete Bedarfsziele des Unternehmens eingesetzt wer-
den, weisen diese starke Ähnlichkeiten zu Personalfragebögen auf. Diese
erreichen laut BAG das für ein Mitbestimmungsrecht erforderliche Sta-
dium der Planung. Irrelevant ist hierfür, ob der Arbeitgeber selbst die
entsprechenden Ermittlungen für die Einführung von Expertendatenban-
ken anstellt oder diese Maßnahmen von einer beauftragten Beratungs-
gesellschaft vorgeschlagen werden (vgl. BAG v. 6.11.1990, AP Nr. 4 zu 
§ 92 BetrVG 1972, s. hierzu auch Abeln/Reimann, AuA 12/04, S. 8 ff.).

■ Personalfragebögen und Beurteilungsgrundsätze

Das Mitbestimmungsrecht nach § 94 BetrVG bezieht sich auf die Einfüh-
rung und jede Änderung von Fragebögen, d.h. formularmäßig gefasste
Zusammenstellungen von personenbezogenen Fragen. Es erfasst nicht
nur den Aspekt, ob überhaupt Fragebögen eingeführt werden sollen,
sondern ebenso den konkreten Inhalt der Fragen. Des Weiteren erstreckt
sich die Mitbestimmung auch darauf, in welchem Zusammenhang die
aus dem Fragebogen gewonnenen Informationen verwendet werden
dürfen. Arbeitsbegleitende Papiere können je nachdem, ob ihr Inhalt
einem Personalbogen entspricht – wenn in ihnen also Qualifikation,
Fähigkeiten und Kenntnisse des Arbeitnehmers offen gelegt werden –
das Mitbestimmungsrecht begründen (streitig, vgl. BAG v. 24.11.1981,
AP Nr.3 zu § 87 BetrVG 1972, a.A. Däubler/Kittner/Klebe, § 94, Rdnr. 7).
Denn wenn somit Rückschlüsse auf die Leistung oder die Eignung des
Befragten ermöglicht werden, handelt es sich um einen zustimmungsbe-
dürftigen Fragebogen (Fitting, § 94, Rdnr. 7).
Expertendatenbanken lassen entsprechende Rückschlüsse auf Eignun-
gen und Leistungen zu und unterliegen dementsprechend der Mitbe-

stimmung (Gerber/Trojan, AuA 8/02, S. 344 f.; Däubler/Kittner/Klebe,
§ 94, Rdnr. 10). Auch wenn Dritte die Expertendatenbanken erstellen,
nachdem sie z.B. die Arbeitnehmer befragt haben oder aus deren Perso-
nalakten die Qualifikationen und Projekttätigkeit in die Datenbanken
eingesetzt haben, besteht das Mitbestimmungsrecht. Denn hierfür ist es
unbedeutend, ob der Arbeitgeber direkt vom Mitarbeiter die Informatio-
nen erhält oder durch einen Dritten (z.B. einen Vorgesetzten).
Laut BAG hat der Betriebsrat im Wesentlichen lediglich ein Mitbeurtei-
lungsrecht, damit keine unzulässigen Fragen in den Fragebogen aufge-
nommen werden. Die Zustimmung des Betriebsrats ist bei der Aufstel-
lung der allgemeinen Grundsätze bzw. des allgemeinen Fragebogens,
z.B. für alle Expertendatenbanken, erforderlich, nicht jedoch bei der
Durchführung der Beurteilung der Antworten im Einzelfall.
Bei Verwendung von Fragebögen ohne Zustimmung des Betriebsrats
kann dieser Unterlassen verlangen, § 23 Abs. 3 BetrVG (Fitting, § 94,
Rdnr. 36). Hat der Betriebsrat der Verwendung von Formularbögen aller-
dings zugestimmt, kann er ohne das Vorliegen besonderer Umstände
keine erneute Vorlage der Formulare im Rahmen seiner Überwachungs-
pflicht nach § 80 Abs. 1 BetrVG fordern (BAG v. 19.10.1999, AP Nr. 58
zu § 80 BetrVG 1972).
Das Recht auf Unterlassen gemäß § 23 Abs. 3 BetrVG gilt auch gegenü-
ber dem inländischen Arbeitgeber, wenn die Befragung durch eine im
Ausland ansässige Konzernmutter etwa per Intranet oder E-Mail durch-
geführt wurde, ohne dass der Betriebsrat die Fragen mitbestimmen
konnte. Der inländische Arbeitgeber kann sich hierbei nicht darauf beru-
fen, auf die Frageaktion keinen Einfluss gehabt zu haben. Dies könnte er
nach einer Entscheidung des Hessischen LAG (v. 5.7.2001 – 5 TaBV
153/00, DB 2001, S. 2254) nur, wenn von ihm etwas technisch Unmög-
liches erwartet wird. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, eine Einigung
mit dem Betriebsrat herbeizuführen oder die Einigungsstelle anzurufen.
Diese Entscheidung ist auf eine durch eine Konzernmutter veranlasste
Einführung von Expertendatenbanken durch Online-Abwicklung von Fra-
gebögen ohne Einholung der Zustimmung des inländischen Arbeitgebers
übertragbar.

5 Fazit

Die Einführung von Expertendatenbanken durch den Arbeitgeber kann
nur durch konstruktives Zusammenwirken aller beteiligten Personen
stattfinden. Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung sollten in Form
einer Betriebsvereinbarung gemeinsam alle wichtigen Details der ange-
strebten wissensorientierten Maßnahmen festlegen. Unabhängig von
den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats und den Verpflichtungen
des Arbeitgebers werden sich beide Vertragsparteien durch die gemein-
same Vereinbarung und vorhergehende Abstimmung der zunächst
unklaren oder unstimmigen Aspekte an die vereinbarten konkreten
Maßnahmen gebunden fühlen. Die Gleichstellung der Parteien bei der
Einführung der wissensorientierten Maßnahmen geben deren Zweck
und Ziel, gemeinsam für das Fortbestehen und Gedeihen des Unterneh-
mens zu arbeiten, von Beginn an eine solide Grundlage.
Da zumeist mehrere wissensorientierte Maßnahmen von den Parteien
angestrebt werden, sollten diese zunächst eine so genannte Rahmen-
Betriebsvereinbarung erarbeiten, die die Grundlagen der verfolgten Ziel-
setzungen und Umsetzungsvorstellungen der Maßnahmen verallgemei-
nernd darstellt und sehr frei, ähnlich einem Vorvertrag, zu halten ist. Erst
nachdem diese erstellt wurde, sollten sich die Parteien dann mit den
spezifischen Betriebsvereinbarungen für die einzelnen angestrebten
Maßnahmen befassen und diese wesentlich konkreter formulieren.
Das Muster auf S. 77 stellt eine Betriebsvereinbarung beispielhaft für
die Einführung konzernweiter Yellow Pages vor.
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Betriebsvereinbarung zur Einführung konzernweiter Yellow Pages 
zwischen

Arbeitgeber ..........................................................................................

und

Betriebsrat ............................................................................................

I. Geltungsbereich 

Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der Arbeitgeber (Toch-
tergesellschaften) und deren Konzerngesellschaften.
Achtung: Laut dem BetrVG fallen leitende Angestellte i.S.d. § 5 Abs. 3 grundsätzlich
nicht unter dessen Regelungsbereich. Ein Einbezug der leitenden Angestellten kann
durch verschiedene Regelungen erfolgen, z.B. durch den Einbezug der BV im Arbeits-
vertrag oder durch eine Vereinbarung i.S.d. SprAuG zwischen Arbeitgeber und Spre-
cherausschuss. 

II. Ziel und Zweck 

Die Vernetzung von Wissensträgern soll einen den Wünschen und Möglich-
keiten der Mitarbeiter sowie dem Unternehmenserfolg dienenden Aus-
tausch von Wissen ermöglichen, d.h. Kenntnisse und Erfahrungen fördern
und gleichzeitig eine zielgerichtete Personalentwicklung und Weiterbildung
unterstützen. In diesem Sinn wird allen Mitarbeitern die Möglichkeit gebo-
ten,Angaben über ihre Kenntnisse, Zuständigkeiten und ihre Erfahrungen
in Form eines Profils zu speichern. Die gespeicherten Daten werden nur zu
den vorgenannten Zwecken genutzt. Der Arbeitnehmer hat zwei Möglich-
keiten, sein Profil zu pflegen:
1. Der Arbeitnehmer gibt seine Daten direkt über das Intranet in die Exper-
tendatenbank ein. Die Berechtigung zur Änderung der Daten wird über die
Eingabe einer Identifikation und eines Passwortes gesteuert.
2. Soweit dem Arbeitnehmer zurzeit noch keine Möglichkeit zur Direktein-
gabe der Daten zur Verfügung steht, sendet der Mitarbeiter die schriftliche
Information über seine Kenntnisse und Erfahrungen verschlossen an die
jeweils autorisierte Erfassungsstelle. Diese gibt die Daten in die Expertenda-
tenbank ein und schickt dem Arbeitnehmer seine Originalunterlagen und
einen Ausdruck zur Bestätigung zurück. Es erfolgt keine anderweitige Spei-
cherung bzw. Eingabe der in den schriftlichen Informationen enthaltenen
Angaben.

III. Datenstruktur des Profils

Die in den Expertendatenbanken verwendeten Datenstrukturen sind im
Anhang zusammengestellt (Achtung: entsprechende Übersicht erstellen!). Die
Anzahl der verwendeten Datenfelder und der hinterlegten Strukturen ist
ausschließlich auf das unter Punkt II. beschriebene Ziel und auf den ent-
sprechenden Umfang beschränkt.

IV. Ergebnisse von Datenabfragen

Abfrageergebnisse dürfen nur im Rahmen des unter Punkt II. genannten
Zwecks genutzt werden. Negativlisten, d.h. die Ergebnisse von Recherchen
nach Wissens-Defiziten, sind nicht zulässig.Ausdrucke und Kopien, die im Rah-
men einer Recherche angefertigt werden, sind unmittelbar nach Erledigung
des jeweiligen Verwendungszweckes zu vernichten. Der Nutzungsgrad der
Expertendatenbanken soll durch anonymisierte Abfrageergebnisse dargestellt
werden. Personenbezogene Auswertungen finden darüber hinaus nicht statt.

V. Überwachung/ Kontrolle

Eine Überwachung der Leistung von Arbeitnehmern im Sinne des § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG findet mit der Wissensvernetzung nicht statt, d.h. dies-
bezügliche personenbezogene Auswertungen werden nicht durchgeführt.
Maßnahmen, die auf Informationen beruhen, die unter Verletzung dieser
Betriebsvereinbarung gewonnen werden, sind unwirksam.

VI. Individualrechte

Die Teilnahme an der Wissensvernetzung ist freiwillig. Die Eingabe und
Pflege der Daten erfolgt eigenverantwortlich durch den Arbeitnehmer. Der
Arbeitnehmer hat das Recht, seine Wissens-Daten jederzeit selbst zu bear-
beiten oder eine Bearbeitung durch die jeweilige autorisierte Erfassungs-
stelle zu veranlassen.Verlässt ein Arbeitnehmer das Unternehmen ohne
seine Wissens-Daten zu löschen, ist sicherzustellen, dass diese innerhalb
von x Tagen (schnellstmöglich, jedoch nicht länger als 2 Monate) maschinell aus der
Expertendatenbank gelöscht werden.

VII. Datenschutz/Informationssicherheit 

Der Datenschutz wird im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Rege-
lungen (insbesondere bezüglich der Speicherung personenbezogener Daten
in Arbeitsplatzsystemen) geachtet. Die Informationssicherheit ist beim Ein-
satz der Wissensvernetzung zu beachten und bestehende Regelungen sind
einzuhalten.

VIII. Zugangsrecht

Der Zugang steht grundsätzlich allen Mitarbeitern offen. Er kann
bereichsspezifisch eingeschränkt werden.

IX. Rechte des Konzernbetriebsrats sowie des Betriebsrats 

Der Betriebsrat und Konzernbetriebsrat werden über beabsichtigte
Änderungen der Ausgestaltung der Expertendatenbank sowie den damit
zusammenhängenden Abläufen unterrichtet. Bei bestehender Mitbe-
stimmung wird seine Zustimmung eingeholt. Der Konzernbetriebsrat und
der örtliche Betriebsrat können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
in den mit diesem Verfahren verbundenen Vorgang der Eingabe/Aus-
gabe von Daten an EDV-Arbeitsplätzen Einblick nehmen.
Soweit über Inhalte und Rechte dieser Betriebsvereinbarung Meinungsver-
schiedenheiten bestehen, kann jede Seite die Einigungsstelle entsprechend
dem Betriebsverfassungsgesetz anrufen. Stellt die Einigungsstelle fest, dass
Mitbestimmungsrechte berührt sind, entscheidet die Einigungsstelle in die-
sen Fragen verbindlich. Die jeweiligen unter Punkt II. genannten autorisier-
ten Erfassungsstellen sind dem (Konzern-)Betriebsrat mitzuteilen.

XI. In-Kraft-Treten

Diese Betriebsvereinbarung tritt zum ... in Kraft. Sie kann mit einer Frist
von drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden. (Falls keine Regelung
erfolgt, gilt nach § 77 Abs. 5 BetrVG die Kündigungsfrist von drei Monaten.)

*Achtung: Unbedingt zu beachten ist der individuelle Charakter einer Betriebsvereinbarung, so
dass diese Musterdarstellung tatsächlich nur beispielhafte Wirkung haben kann und soll.

Muster 

Betriebsvereinbarung (BV) – Yellow Pages*


